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vorausgesetzt?) Dem nicht ausreichenden Zeugnis gegenüber be­
ruft sich in Zoll 22 der bestreitende Beklagte auf die allgemeine 
Rechtsregel in Lrünn, die dem gutbeleumdeten Beklagten zur 
Leite steht und ihm den Leweisvorzug sichert potius »6mittitur 
sä äekenäeuäum lionorcm, corpus et res, gusm vincstur per 
actorem^), was auch ohne diese Wendung bei der Leweisver­
teilung erwähnt wird. Im allgemeinen hat, wie hier, auch im 
Schb. der Beklagte den Beweisvorzug, wenn es sich bei den Par­
teien um die gleichen Beweismittel handelt?) Aber das Brünner 
Recht ist doch sehr selbständig und oft anders in der Beweisver­
teilung als andere Rechte. Denn wenn es auch eine Regel wie 
die obige aufstcllt, trifft es doch im ganzen keine gesetzlichen Be­
stimmungen darüber; die Schöffen entscheiden nach den Umständen 
des einzelnen Zolles, ganz nach freiem Ermessen. Das ist neu 
gegen frühere und andere mittelalterliche Rechte?)

Der äominus äe I^ecr, der hier die Urkunde ausgestellt hat, ist 
vielleicht derselbe wie in c. 428?) Über das Dienstverhältnis des 
Klägers zu ihm ist in Zoll 22 nichts weiter gesagt. Derartige Ver­
hältnisse sind im Schb. ab und an zu bemerken, ohne daß man viel 
darüber feststellen könnte. Denn das städtische Gericht befaßte sich 
nicht mit dem Dienstverhältnis als solchem, sondern berührt der­
artige Beziehungen nur nebenbei?) - - Ebensowenig läßt sich über 
den plebanus sagen, vor dem die Schuld eingegangen worden ist. 
vermutlich war er dort der zuständige Pfarrer. Das Schb. erwähnt

i) Nur ausnahmsweise dürfen die Schöffen zu einem kranken Zeugen 
gehen und sein Zeugnis abnehmen c. 687. Sonst aber müssen sie der Gegen­
partei vorgestellt werden, s. o. Fall da. Sie müssen auf deren Verlangen 
schwören guoä tiäss äs iUo, guoä äeponuM, sibi üat c. 682, was als gute 
Gewohnheit des Stadtgerichts bezeichnet wird; die frommen Nnsangsworte 
entstammen dem Liber extra II, 21 c. 7. Dieser „körperliche" Lid ist nach

. 589 immer selbst zu leisten, irgendeine Vertretung darin ist unmöglich.
2) cc. 2; 58 S. 52 gegen Rötzlers Verbesserungsvorschlag S. 435; c. 680 

Nbs. 4.
') Löning, Neinigungseid 65.
*) v. Nries, Beweis 279sf.; Löning, Neinigungseid 219 nimmt kano- 

nistischen Einfluß an, mehr als v. Nr irr.
°) In c. 428 äominus Neinrivus äs I^äesr, vielleicht dasselbe wie Lecz; 

der Vrtsname Gobals kommt hier ebenfalls vor; sonst werden die Namen 
von Gläubiger u. Schuldner des Falles 22 nicht im Schb. erwähnt.

weiteres s. Fall 10.


